
Arni, März 2013 

EINWOHNERGEMEINDE ARNI 
 
Anhang zum Benützungsgesuch 

 
Weisungen zur Benützung der Schulanlage Arnisäge bei Anlässen 
 
 

Mit der Einreichung des Benützungsgesuches für die Schul- und Sportanlage Arnisäge 
nimmt der Gesuchsteller von oben genannten Auflagen Kenntnis und verpflichtet sich, diese 
auch einzuhalten: 
 
 

4 Frühzeitige Absprache betreffend Hallenbenützung mit der Gemeindeverwaltung Arni, 
Dreierweg 7, 3508 Arni, 031 701 10 88 

 
4 Gegenseitige Unterzeichnung des Übernahme- und Abgabeprotokolles durch  

den Veranstalter und den Hauswart. 
 
4 Seit dem 1.Januar 2007 gilt für die ganze Schulanlage und sämtliche Räume ein 

generelles Rauchverbot! 
Für Anlässe in der Turnhalle hat der Gemeinderat die Haupteingänge als 
Raucherzone bewilligt. Es sind die aufgestellten Ascher zu beachten. 
Für die Einhaltung des Verbotes ist der Veranstalter verantwortlich. 
(Flyer, Inserate, Raucherbar im Freien, mehrmalige Durchsagen des DJ usw.) 
 

4 Gemäss GVB ist die Halle für maximal 600 Personen zugelassen! 
 
4 Regelmässige Aufsichtskontrolle innerhalb und ausserhalb des Gebäudes. 
 
4 Parkplätze 

Die Gemeindeparkplätze stehen den Festbesuchern zur Verfügung. Weitere 
Benützung von Parkplätzen z.B. Restaurant Rössli und Sägerei Zürcher sind mit den 
Besitzern individuell abzusprechen.  

 
4 Es ist ein geregelter Parkdienst sicher zu stellen.  
 
4 Die Strasse ist ordnungsgemäss zu signalisieren.  
 Strassensignalisation, Stablampen und Leuchtwesten können beim Hauswart  
 reserviert und gratis bezogen werden. 

 Für Parkschäden lehnt die Gemeinde jegliche Haftung ab. 
 

4 Die Reinigung der Anlagen hat nach Anweisung des Hauswartes durch den 
Veranstalter zu erfolgen. 

 
4 Die Kehrichtgebühren, benötigtes Abdeckband und ausserordentlicher Aufwand des 

Hauswartes, welcher nicht direkt im Zusammenhang mit der Übernahme und der 
Abgabe der Anlage steht (zusätzlicher Reinigungsaufwand, etc.) werden zusätzlich in 
Rechnung gestellt. Pro Stunde Fr. 60.-- . 

 
4 Haftung für allfällige Sachschäden. Diese sind direkt dem Hauswart zu melden. 
 
 
 


